
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/9/18 Bkd7/58,
Bkd117/88, 4Bkd8/00

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1958

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Der Anwalt hat bei Beendigung des Vollmachtsverhältnisses seinem Klienten zuerst mitzuteilen, wie hoch seine

Kostenforderung ist, sodann eine angemessene Frist abzuwarten und darf erst dann bei Nichtzahlung die Klage

einbringen.
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